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Art. 2 32008R1272 - Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

1. "Gefahrenklasse": Art der physikalischen Gefahr, der Gefahr für die menschliche Gesundheit oder der Gefahr für
die Umwelt;

2. "Gefahrenkategorie": die Untergliederung nach Kriterien innerhalb der einzelnen Gefahrenklassen zur Angabe der
Schwere der Gefahr;

3. "Gefahrenpiktogramm": eine grafische Darstellung, die aus einem Symbol sowie weiteren grafischen Elementen,
wie etwa einer Umrandung, einem Hintergrundmuster oder einer Hintergrundfarbe, besteht und der Vermittlung
einer bestimmten Information über die betreffende Gefahr dient;

4. "Signalwort": ein Wort, das das Ausmaß der Gefahr angibt, um den Leser auf eine potenzielle Gefahr hinzuweisen;
dabei wird zwischen folgenden zwei Gefahrenausmaßstufen unterschieden:

a) "Gefahr": Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien;

b) "Achtung": Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien;

5. "Gefahrenhinweis": Textaussage zu einer bestimmten Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie, die die Art und
gegebenenfalls den Schweregrad der von einem gefährlichen Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahr
beschreibt;

6. "Sicherheitshinweis": Textaussage, die eine (oder mehrere) empfohlene Maßnahme(n) beschreibt, um schädliche
Wirkungen aufgrund der Exposition gegenüber einem gefährlichen Stoff oder Gemisch bei seiner Verwendung
oder Beseitigung zu begrenzen oder zu vermeiden;

7. "Stoff": chemisches Element und seine Verbindungen in natürlicher Form oder gewonnen durch ein
Herstellungsverfahren, einschließlich der zur Wahrung seiner Stabilität notwendigen Zusatzstoffe und der durch
das angewandte Verfahren bedingten Verunreinigungen, aber mit Ausnahme von Lösungsmitteln, die von dem
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Stoff ohne Beeinträchtigung seiner Stabilität und ohne Änderung seiner Zusammensetzung abgetrennt werden
können;

8. "Gemisch": Gemische oder Lösungen, die aus zwei oder mehr Stoffen bestehen;

9. "Erzeugnis": Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberfläche oder Gestalt erhält, die in
größerem Maße als die chemische Zusammensetzung seine Funktion bestimmt;

10. "Produzent eines Erzeugnisses": eine natürliche oder juristische Person, die ein Erzeugnis in der Gemeinschaft
produziert oder zusammensetzt;

11. "Polymer": Stoff, der aus Molekülen besteht, die durch eine Kette einer oder mehrerer Arten von
Monomereinheiten gekennzeichnet sind. Diese Moleküle müssen innerhalb eines bestimmten
Molekulargewichtsbereichs liegen, wobei die Unterschiede beim Molekulargewicht im Wesentlichen auf die
Unterschiede in der Zahl der Monomereinheiten zurückzuführen sind. Ein Polymer enthält Folgendes:

a) eine einfache Gewichtsmehrheit von Molekülen mit mindestens drei Monomereinheiten, die
zumindest mit einer weiteren Monomereinheit bzw. einem sonstigen Reaktanten eine kovalente
Bindung eingegangen sind;

b) weniger als eine einfache Gewichtsmehrheit von Molekülen mit demselben Molekulargewicht.

Im Rahmen dieser Definition ist unter einer "Monomereinheit" die gebundene Form eines Monomerstoffs in einem
Polymer zu verstehen;

12. "Monomer": ein Stoff, der unter den Bedingungen der für den jeweiligen Prozess verwendeten relevanten
polymerbildenden Reaktion imstande ist, kovalente Bindungen mit einer Sequenz weiterer ähnlicher oder
unähnlicher Moleküle einzugehen;

13. "Registrant": Hersteller oder Importeur eines Stoffes oder Produzent oder Importeur eines Erzeugnisses, der ein
Registrierungsdossier für einen Stoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 einreicht;

14. "Herstellung": Produktion oder Extraktion von Stoffen im natürlichen Zustand;

15. "Hersteller": natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Gemeinschaft, die in der Gemeinschaft einen Stoff
herstellt;

16. "Einfuhr": physisches Verbringen in das Zollgebiet der Gemeinschaft;

17. "Importeur": natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Gemeinschaft, die für die Einfuhr verantwortlich ist;

18. "Inverkehrbringen": entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe an Dritte oder Bereitstellung für Dritte. Die Einfuhr gilt
als Inverkehrbringen;

19. "nachgeschalteter Anwender": natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Gemeinschaft, die im Rahmen ihrer
industriellen oder gewerblichen Tätigkeit einen Stoff als solchen oder in einem Gemisch verwendet, mit Ausnahme
des Herstellers oder Importeurs. Händler oder Verbraucher sind keine nachgeschalteten Anwender. Ein aufgrund
des Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ausgenommener Reimporteur gilt als
nachgeschalteter Anwender;
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20. "Händler": natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Gemeinschaft, die einen Stoff als solchen oder in einem
Gemisch lediglich lagert und an Dritte in Verkehr bringt; darunter fallen auch Einzelhändler;

21. "Zwischenprodukt": Stoff, der für die chemische Weiterverarbeitung hergestellt und hierbei verbraucht oder
verwendet wird, um in einen anderen Stoff umgewandelt zu werden (nachstehend "Synthese" genannt);

22. "nichtisoliertes Zwischenprodukt": Zwischenprodukt, das während der Synthese nicht vorsätzlich aus dem Gerät, in
dem die Synthese stattfindet, entfernt wird (außer für Stichprobenzwecke). Derartiges Gerät umfasst
Reaktionsbehälter und die dazugehörige Ausrüstung sowie jegliches Gerät, das der Stoff/die Stoffe in einem
kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Prozess durchläuft/durchlaufen, sowie Rohrleitungen zum Verbringen von
einem Behälter in einen anderen für den nächsten Reaktionsschritt; nicht dazu gehören Tanks oder andere
Behälter, in denen der Stoff/die Stoffe nach der Herstellung gelagert wird/werden;

23. "Agentur": die durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 errichtete Europäische Chemikalienagentur;

24. "zuständige Behörde": die zur Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der vorliegenden Verordnung
eingerichtete(n) Behörde(n) bzw. Stellen in den Mitgliedstaaten;

25. "Verwendung": Verarbeiten, Formulieren, Verbrauchen, Lagern, Bereithalten, Behandeln, Abfüllen in Behältnisse,
Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes, Mischen, Herstellen eines Erzeugnisses oder jeder andere
Gebrauch;

26. "Lieferant": Hersteller, Importeur, nachgeschalteter Anwender oder Händler, der einen Stoff als solchen oder in
einem Gemisch oder ein Gemisch in Verkehr bringt;

27. "Legierung": ein metallisches, in makroskopischem Maßstab homogenes Material, das aus zwei oder mehr
Elementen besteht, die so verbunden sind, dass sie durch mechanische Mittel nicht ohne weiteres getrennt werden
können; Legierungen werden für die Zwecke dieser Verordnung als Gemische betrachtet;

28. "UN RTDG": die Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter;

29. "Anmelder": Hersteller oder Importeur oder Gruppe von Herstellern oder Importeuren, die der Agentur Meldung
erstatten;

30. "wissenschaftliche Forschung und Entwicklung": unter kontrollierten Bedingungen durchgeführte wissenschaftliche
Versuche, Analysen oder Forschungsarbeiten mit chemischen Stoffen;

31. "Berücksichtigungsgrenzwert": Schwellenwert für eingestufte Verunreinigungen, Zusatzstoffe oder einzelne Stoff-
oder Gemischbestandteile, bei dessen Überschreitung diese Verunreinigungen, Zusatzstoffe oder Bestandteile bei
der Ermittlung, ob der Stoff bzw. das Gemisch eingestuft werden muss, zu berücksichtigen sind;

32. "Konzentrationsgrenzwert": Schwellenwert für eingestufte Verunreinigungen, Zusatzstoffe oder einzelne Stoff- oder
Gemischbestandteile, dessen Erreichen eine Einstufung des Stoffes bzw. Gemisches nach sich ziehen kann;

33. "Differenzierung": Unterteilung einer Gefahrenklasse nach dem Expositionsweg oder der Art der Wirkungen;

34. "M-Faktor": ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewässergefährdend, Kategorie
1, oder als chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird verwendet,
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damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der Stoff vorhanden ist,
vorgenommen werden kann;

35. "Versandstück": das vollständige Ergebnis des Verpackungsvorgangs, bestehend aus der Verpackung und dem
Inhalt;

36. "Verpackung": ein oder mehrere Gefäß(e) und alle sonstigen Bestandteile oder Werkstoffe, die erforderlich sind,
damit die Gefäße ihre Umschließungsfunktion und sonstige Sicherheitsfunktionen erfüllen können;

37. "Zwischenverpackung": Verpackung, die sich zwischen einer Innenverpackung oder Erzeugnissen und einer
Außenverpackung befindet.
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